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Tagesordnungspunkt 

Investitionskostenzuschüsse an Sport- und sonstige Vereine           
 
Gremium   Termin   Status   Vorlagenart  
Gemeinderat   24.07.2019  Öffentlich  Beschluss  
 
Beteiligte Ämter 
Abt.1 Haushalt und Steuern 
 
Sachstand 
 
Für das Jahr 2019 liegen folgende Anträge auf Investitionskostenzuschuss nach den 
Vereinsförderrichtlinien vor: 
 

 
1. Schützengilde Schwann 1955 e.V. 

 
Erneuerung Schießanlage Einbau Notausgang 
 
Die Maßnahme ist teilweise beendet, es liegen Rechnungen in Höhe von insgesmat 
12.981,02 Euro vor. 
 
Der förderfähige Aufwand des Württembergischen Sportbundes liegt bei 19.690,00 Euro. Dies 
geht aus dem Zustimmungsbescheid zum vorzeiten Baubeginn hervor. 
 
Vorschlag Gemeinde : Vorbehaltlich der Vorlage des Bewilligungsbescheides des WLSB in 
Höhe von 19.690,00 Euro würde sich ein Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 20% maximal  
3.938,00 Euro ergeben. 
 
Vorschlag Gemeindezuschuss 20% =    3.938,00 Euro 

 
 

2. FV Langenalb 1932 e.V. 
 
Anschaffung von Pflegegeräten ( Rasentraktor, Mähroboter) 
 
Es liegen Rechnungen der Firma Raiffeisen Technik GmbH und Landmaschinen-Kälber in 
Höhe von insgesamt 43.815,55 Euro vor. 
 
Der Bewilligungsbescheid des Badischen Sportbundes liegt vor. Innerhalb eines Zeitraums 
von fünf Jahren kann der Badische Sportbunde maximal 15.000,00 Euro der 
Anschaffungskosten als förderfähigen Aufwand anerkennen. Daraus ergibt sich ein Zuschuss  
der Gemeinde in Höhe von 3.000,00 Euro. 

 
Vorschlag Gemeindezuschuss 20 %  =    3.000,00 Euro 
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3. Schwarzwaldverein Straubenhardt 

 
Sanierung Schwanner Warte 
 
Es liegen Rechnungen in Höhe von insgesamt 41.285,05 Euro vor. 
 
Der Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe liegt vor. 
Der förderfähige Aufwand liegt bei 38.958,00 Euro 
 
Geht man von diesem Betrag aus, ergibt  sich ein Gemeindezuschuss bei 20% in Höhe von 
7.791,00 Euro 

 
Vorschlag Gemeindezuschuss 20%  =    7.791,00 Euro 
 
 
 

Zuschuss außerhalb der Vereinsförderungen 
 
 

4. Evangelische Kirchengemeinde Conweiler 
 
Zuschuss für die Sanierung der Orgel 

 
Die Gesamtsanierungskosten belaufen sich auf 75.000 Euro. Hieraus erhält die 
Kirchengemeinde Zuschüsse in Höhe von 50.000 Euro von Bund und Land. 25.000 Euro 
müssen aus Eigenmitteln erbracht werden. 
 
Die Kirchengemeinde Conweiler hat einen Antrag in Höhe von 10 % auf die Summe der zu 
erbringenden Eigenmittel gestellt.   
 
Vorschlag Gemeindezuschuss 10% =     2.500,00 Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
 
Insgesamt belaufen sich die Gemeindezuschüsse auf 14.729,00 Euro. 
Im Jahr 2019 sind im Haushaltsplan 10.000,00 Euro veranschlagt. 
 
Der außerplanmäßige Zuschuss für die Orgelsanierung in der Martinskirche Conweiler beläuft sich auf 
2.500,00 Euro 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die aufgeführten Investitionszuschüsse. 




